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Freiheitsberaubung im Amt 
§ 341

Ein Beamter, welcher vorsätzlich, ohne hierzu berech
tigt zu sein, eine Verhaftung oder vorläufige Ergreifung 
und Festnahme oder Zwangsgestellung vornimmt oder 
vornehmen läßt, oder die Dauer einer Freiheitsent
ziehung verlängert, wird nach Vorschrift des § 239, 
jedoch mindestens mit Gefängnis von drei Monaten 
bestraft.

Hausfriedensbruch im Amt 
§ 342

Ein Beamter, der in Ausübung oder in Veranlassung 
der Ausübung seines Amtes einen Hausfriedensbruch 
(§ 123) begeht, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre 
oder mit Geldstrafe bestraft.

Aussageerpressung 
§ 343

Ein Beamter, welcher in einer Untersuchung Zwangs
mittel anwendet oder anwenden läßt, um Geständnisse 
oder Aussagen zu erpressen, wird mit Zuchthaus bis zu 
fünf Jahren bestraft.

Unberechtigte Strafverfolgung 
§ 344

Ein Beamter, welcher vorsätzlich zum Nachteile einer 
Person, deren Unschuld ihm bekannt ist, die Eröffnung 
oder Fortsetzung einer Untersuchung beantragt oder be
schließt, wird mit Zuchthaus bestraft.


